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Energiesparmaßnahmen der Stadt Leonberg im Zuge der Gas-Krise 
ab 2022 - Aufhebung des Beschlusses "Abstellen der Brunnen im 
Stadtgebiet" 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

1. Der Beschluss vom Gemeinderat vom 27.09.2022, die Brunnen im Stadtgebiet 
abzustellen wird aufgehoben. 
 

2. Ab dem Frühjahr 2024 werden die Brunnen im Stadtgebiet aktiviert und betrieben.   
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA x  NEIN  

 
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung 
     Gemeindestraßen 
Aufwendungen für 
Dienstleistungen 
45100000-42910000 

2024 52.000 € 6.200 € Wartung und Betrieb der 
Anlage auf dem RH 
Vorplatz 

Park - und Gartenanlagen 
Aufwendungen für 
Dienstleistungen 
55100000-42910000 

2024 10.000 € 2.500 € Wartung und Betrieb der 
Anlage im PomGa 

 
 
 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung  

Mit der Sitzungsvorlage 2022/282-03 wurden diverse Beschlüsse im Rahmen der 
Energiesparmaßnahmen im Zuge der Gas-Krise ab 2022 vom Gemeinderat beschlossen. 

Die Lage hat sich entspannt. Der damalige Beschluss aus 2022 „Abstellen der Brunnen im 
Stadtgebiet“ wird aufgehoben. Ab dem Frühjahr 2024 werden die Brunnen wieder aktiviert 
und betrieben.   
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Die aktuellen jährlichen Kosten für Wartung und Betrieb der einzelnen Anlagen in der 
Zuständigkeit des Tiefbauamtes sind in der Finanzierungsübersicht dargestellt. 

Für die SWL wurde von der Betriebsleitung festgelegt, dass bereits seit Anfang Juli 2023 der 
„Springbrunnen im Stadtpark“ täglich von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr betrieben wird. Dies ist 
notwendig, da es ansonsten zu Problemen in der „Seehygiene“ geführt hätte.  

Der Großteil der von den Stadtwerken Leonberg betriebenen Brunnen ist unabhängig von 
der Stromversorgung, da sie durch Quell- bzw. Trinkwasser gespeist werden. 

 
 
Anlage/n 
Keine 
 


	Vorlage

